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8. Änderungsbeschluss 

 

 
I. 

… 

II. 

 

Im Hinblick auf Ziff. I. beschließt das Präsidium: 

 

1. 

a) 

Herr Handelsrichter Viets wird weiterhin der 12. Zivilkammer (Kammer für Handels-

sachen) zugewiesen.  

 

b) 

Frau Handelsrichterin Wiechers und Herr Handelsrichter Kampheuer werden eben-

falls der 12. Zivilkammer (Kammer für Handelssachen) zugewiesen.  

 

2. 

Frau Handelsrichterin Dureck wird weiterhin der 13. Zivilkammer (Kammer für Han-

delssachen) zugewiesen.  

 

3. 

Herr Handelsrichter Spohn wird der 14. Zivilkammer (Kammer für Handelssachen) 

zugewiesen.  

 

4. 

Herr Handelsrichter Rohlfing wird der 17. Zivilkammer (Kammer für Handelssachen) 

zugewiesen.  

 

Bochum, den 25.05.2021 

Das Präsidium des Landgerichts 

    

i.V. Kroll Dr. Lißeck Talarowski Sandmann 

     

Dr. Fülber Reckhaus Steinbach Striepen Kieke 

 

Frau Richterin am LG Reckhaus war bei Beschlussfassung wegen Urlaubs abwe-

send. 

 

Kroll, 25.05.2021 


